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Norm

VStG §22 Abs1;

VwRallg;

WRG 1959 §137 Abs3 litf;

Rechtssatz

Legt ein Au8agenpunkt der wasserrechtlichen Bewilligung die Höhenlage der Abbausohle (hier für die Gewinnung von

Sand und Kies durch Trockenabbau) vor der Aufhöhung mit 149,1 m über Adria fest, so bedeutet dies, daß die

Höhenlage der Abbausohle zu keinem Zeitpunkt unter diesem Niveau liegen durfte. Lag zu irgendeinem Zeitpunkt die

Abbausohle tiefer, so wurde dadurch die Dauervorschreibung des Au8agenpunktes verletzt, ohne daß es darauf

ankam, ob in dem betreCenden Zeitpunkt Abbauvorgänge stattfanden oder nicht. Die Unterschreitung der

festgesetzten Abbautiefe stellt ein Dauerdelikt dar, welches so lange andauert, als nicht eine entsprechende

Aufhöhung vorgenommen wurde.
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